
BayStVollzG: Art. 76 Psychologische Behandlung

Art. 76  Psychologische Behandlung 
 
(1) Psychologische Behandlungsmaßnahmen setzen eine diagnostische Abklärung und eine Einschätzung 
des Rückfallrisikos voraus.

(2) Die psychotherapeutischen Behandlungsmethoden haben sich an den nach dem 
Psychotherapeutengesetz anerkannten Verfahren, die sonstigen psychologischen 
Behandlungsmaßnahmen an den wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Behandlung von Straftätern zu 
orientieren.


